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Tarifliste 2026 

Grundtaxen pro Tag 
Einzelbettzimmer (inkl. Vollpension) CHF 200.00 

Betreuungstaxe CHF 70.00 

Einmalige oder ereignisbasierte Kosten 
Eintrittspauschale CHF 300.00 

Austrittspauschale CHF 150.00 

Zimmerendreinigung CHF 150.00 

Todesfallpauschale CHF 350.00 

Erhöhter Betreuungsaufwand CHF 80.00 

Nur bei deutlich überdurchschnittlichen Betreuungsaufwänden (beispielsweise bei Intensivpflege) über mehrere Tage wird diese Möglichkeit ange-

sprochen. Im Regelfall ist nicht mit einem zusätzlichen Betreuungsaufwand zu rechnen. 

Akontozahlung 
Vorauszahlung / Akontozahlung CHF 5’000.00 

Die Akontozahlung wird mit dem Eintritt fällig und wird in der Schlussabrechnung verrechnet bzw. in Abzug gebracht. 

Pflegetaxen 
Die Berechnung der Pflegetaxe erfolgt nach dem RAI-Einstufungssystem (engl. Resident Assessment Instrument) und 

ist ein Beurteilungsinstrument für den jeweiligen Bedarf der pflegerischen Versorgung. Die Finanzierung der Pflegekos-

ten ist kantonal geregelt und wird jährlich festgelegt. Diese Aufstellung gilt für Bewohner mit Wohnsitz im Kanton Zürich. 

Bei ausserkantonalem Wohnsitz kann die Höhe der Kostenbeteiligung der Wohngemeinde von unserer Tarifordnung 

abweichen. Bewohner mit ausserkantonalem Wohnsitz benötigen deshalb eine entsprechende Kostengutsprache ihrer 

Steuergemeinde. 

Selbstbehalt der Pflegekosten pro Tag CHF 23.00 

Aufgrund des Pflegeaufwandes für unsere Bewohner, ist gemäss der RAI-Einstufung mit einer Kostenbeteiligung von CHF 23.00 pro Tag (ab RAI-

Stufe 2) zu rechnen. Typischerweise sind Bewohner im Hospiz deutlich höher eingestuft. 

Feriengäste 
Bei Bewohnern mit einem Ferienarrangement gelten dieselben Ansätze, wie für Dauerbewohner. 

Wiederkehrende Bewohner 
Für wiederkehrende Bewohner (insbesondere Ferienaufenthalter), entfallen die Eintritts- und Austrittspauschalen, bzw. 

werden nur beim erstmaligen Aufenthalt verrechnet. 

Pflegetaxe gemäss RAI-Einstufung 
Pflegestufe      Pflegetaxe  Krankenkasse  Wohngemeinde  Anteil Bewohner 

Stufe 1 17.06 = 9.60 + 0.00 + 7.48 

Stufe 2 49.54 = 19.20 + 7.35 + 23.00 

Stufe 3 82.03 = 28.80 + 30.25 + 23.00 

Stufe 4 114.52 = 38.40 + 53.10 + 23.00 

Stufe 5 147.01 = 48.00 + 76.00 + 23.00 

Stufe 6 179.50 = 57.60 + 98.90 + 23.00 

Stufe 7 211.98 = 67.20 + 121.80 + 23.00 

Stufe 8 244.47 = 76.80 + 144.95 + 23.00 

Stufe 9 276.96 = 86.40 + 167.65 + 23.00 

Stufe 10 309.45 = 96.00 + 190.45 + 23.00 

Stufe 11 341.94 = 105.60 + 213.35 + 23.00 

Stufe 12 374.42 = 115.20 + 236.20 + 23.00 

Die Preise sind in CHF angegeben und verstehen sich pro Tag. Die Normdefizite pro Pflegetag für die Wohngemeinde sind gerundet. 

Quelle: Normdefizite 2026 und Rechnungslegung, Amt für Gesundheit des Kanton Zürich vom 28-Aug-2025 
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